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Norm

AngF §29 I

AngG §29 II3

IO §25

1. AngG Art. 1 § 29 heute

2. AngG Art. 1 § 29 gültig ab 01.08.1971 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 292/1971

1. IO § 25 heute

2. IO § 25 gültig ab 17.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 147/2021

3. IO § 25 gültig von 01.07.2010 bis 16.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 29/2010

4. IO § 25 gültig von 01.10.1997 bis 30.06.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 114/1997

5. IO § 25 gültig von 01.03.1994 bis 30.09.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 153/1994

6. IO § 25 gültig von 01.01.1983 bis 28.02.1994 aufgehoben durch BGBl. Nr. 656/1993

Rechtssatz

Der Zeitraum für die Kündigungsentschädigung ist grundsätzlich nach den im Zeitpunkt der Au<ösungserklärung

vorliegenden Umständen zu bestimmen.   Eine Ausnahme besteht zur sachgerechten Begrenzung der =ktiv

berechneten Ansprüche nur für nachträgliche Ereignisse, aus denen sich eine schon frühere Beendigung des

Arbeitsverhältnisses vor dem Ende der =ktiven Kündigungsfrist ergibt. Durch eine weitere Schwangerschaft einer nach

§ 25 KO (IO) begünstigt ausgetretenen Arbeitnehmerin, die zum Zeitpunkt der Au<ösungserklärung noch nicht

bestanden hat, wird der Zeitraum für die Kündigungsentschädigung nicht verlängert.Der Zeitraum für die

Kündigungsentschädigung ist grundsätzlich nach den im Zeitpunkt der Au<ösungserklärung vorliegenden Umständen

zu bestimmen.   Eine Ausnahme besteht zur sachgerechten Begrenzung der =ktiv berechneten Ansprüche nur für

nachträgliche Ereignisse, aus denen sich eine schon frühere Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem Ende der

=ktiven Kündigungsfrist ergibt. Durch eine weitere Schwangerschaft einer nach Paragraph 25, KO (IO) begünstigt

ausgetretenen Arbeitnehmerin, die zum Zeitpunkt der Au<ösungserklärung noch nicht bestanden hat, wird der

Zeitraum für die Kündigungsentschädigung nicht verlängert.
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